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A b s c h n i t t  2  

P r o s t i t u i e r t e

§ 3 

Anmeldepflicht für Prostituierte 

(1) Wer eine Tätigkeit als Prostituierte oder als Prostituierter ausüben will, hat dies 
vor Aufnahme der Tätigkeit persönlich bei der Behörde, in deren Zuständigkeitsbereich 
die Tätigkeit vorwiegend ausgeübt werden soll, anzumelden.  

(2) Soweit ein Land nach § 5 Absatz 3 Satz 1 eine abweichende Regelung zur räum-
lichen Gültigkeit der Anmeldebescheinigung getroffen hat, ist die Tätigkeit in diesem Land 
auch bei der dort zuständigen Behörde anzumelden. 

(3) Die Anmeldepflicht besteht unabhängig davon, ob die Tätigkeit selbständig oder 
im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt wird. 

§ 4 

Zur Anmeldung erforderliche Angaben und Nachweise 

(1) Bei der Anmeldung hat die anmeldepflichtige Person zwei Lichtbilder abzugeben 
und folgende Angaben zu machen: 

1. den Vor- und Nachnamen, 

2. das Geburtsdatum und den Geburtsort, 

3. die Staatsangehörigkeit,  

4. die alleinige Wohnung oder Hauptwohnung im Sinne des Melderechts, hilfsweise eine 
Zustellanschrift und 

5. die Länder oder Kommunen, in denen die Tätigkeit geplant ist. 

(2) Bei der Anmeldung ist der Personalausweis, der Reisepass, ein Passersatz oder 
ein Ausweisersatz vorzulegen. Ausländische Staatsangehörige, die nicht freizügigkeitsbe-
rechtigt sind, haben bei der Anmeldung nachzuweisen, dass sie berechtigt sind, eine Be-
schäftigung oder eine selbständige Erwerbstätigkeit auszuüben.  

(3) Bei der ersten Anmeldung ist der Nachweis einer innerhalb der vorangegange-
nen drei Monate erfolgten gesundheitlichen Beratung nach § 10 Absatz 1 vorzulegen. Der 
bei der ersten Anmeldung vorgelegte Nachweis gilt während der Gültigkeitsdauer der ers-
ten Anmeldebescheinigung auch als Nachweis bei weiteren Anmeldungen, soweit sie 
nach § 3 Absatz 2 erforderlich sind. Die Verpflichtung zur gesundheitlichen Beratung nach 
§ 10 Absatz 3 Satz 3 und 4 bleibt hiervon unberührt. 

(4) Für eine Verlängerung der Anmeldung haben Prostituierte ab 21 Jahren Nach-
weise über die mindestens einmal jährlich erfolgten gesundheitlichen Beratungen nach 
§ 10 Absatz 1 vorzulegen. Prostituierte unter 21 Jahren haben Nachweise über mindes-
tens alle sechs Monate erfolgte gesundheitliche Beratungen vorzulegen.  
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(5) Die oder der Prostituierte hat Änderungen in den Verhältnissen nach Absatz 1 
Nummer 1 und 3 bis 5 innerhalb von 14 Tagen bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

§ 5 

Anmeldebescheinigung; Gültigkeit 

(1) Zum Nachweis über die erfolgte Anmeldung stellt die zuständige Behörde der 
anmeldepflichtigen Person innerhalb von fünf Werktagen eine Anmeldebescheinigung 
aus.

(2) Die Anmeldebescheinigung darf nicht erteilt werden, wenn  

1. die nach § 4 erforderlichen Angaben und Nachweise nicht vorliegen,  

2. die Person unter 18 Jahre alt ist, 

3. die Person als werdende Mutter bei der Anmeldung in den letzten sechs Wochen vor 
der Entbindung steht,  

4. die Person unter 21 Jahren ist und Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie durch Drit-
te zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution gebracht wird oder werden soll, 
oder

5. wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Person von Dritten durch Ausnutzung 
einer Zwangslage, ihrer Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land 
verbunden ist oder ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeit zur Prostitu-
tion gebracht wird oder werden soll oder diese Person von Dritten ausgebeutet wird 
oder werden soll. 

(3) Die Anmeldebescheinigung ist örtlich unbeschränkt gültig, soweit die Länder kei-
ne abweichenden Regelungen zur räumlichen Geltung getroffen haben. In die Anmelde-
bescheinigung ist ein Hinweis auf die Möglichkeit abweichenden Landesrechts aufzuneh-
men.

(4) Die Anmeldebescheinigung gilt für anmeldepflichtige Personen ab 21 Jahren für 
zwei Jahre. Für anmeldepflichtige Personen unter 21 Jahren gilt die Anmeldebescheini-
gung für ein Jahr. 

(5) Wird die Tätigkeit als Prostituierte oder als Prostituierter nach Ablauf der Gültig-
keitsdauer fortgesetzt, so ist die Anmeldebescheinigung zu verlängern. Für eine Verlänge-
rung der Anmeldebescheinigung haben Prostituierte ab 21 Jahren Nachweise über die 
mindestens einmal jährlich erfolgten gesundheitlichen Beratungen vorzulegen. Prostituier-
te unter 21 Jahren haben Nachweise über mindestens alle sechs Monate erfolgte ge-
sundheitliche Beratungen vorzulegen. Im Übrigen gelten für die Verlängerung der Anmel-
debescheinigung die Regelungen zur Anmeldung. 

(6) Auf Wunsch der anmeldepflichtigen Person stellt ihr die Behörde zusätzlich eine 
pseudonymisierte Anmeldebescheinigung (Aliasbescheinigung) aus. Die Gültigkeitsdauer 
der Aliasbescheinigung entspricht der Gültigkeitsdauer der Anmeldebescheinigung. So-
weit nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Aliasbescheinigung die Regelungen für die 
Anmeldebescheinigung. Stellt die Behörde eine Aliasbescheinigung aus, so dokumentiert 
sie den Alias zusammen mit den personenbezogenen Daten und bewahrt eine Kopie der 
Aliasbescheinigung bei den Anmeldedaten auf. 
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(7) Die oder der Prostituierte hat bei der Ausübung der Tätigkeit die Anmeldebe-
scheinigung oder die Aliasbescheinigung mitzuführen. 

§ 6 

Inhalt der Anmeldebescheinigung und der Aliasbescheinigung 

(1) Die Anmeldebescheinigung enthält ein Lichtbild sowie die folgenden Angaben: 

1. den Vor- und Nachnamen der Person, 

2. das Geburtsdatum und den Geburtsort der Person, 

3. die Staatsangehörigkeit der Person, 

4. die bei der Anmeldung angegebenen Länder oder Kommunen, 

5. die Gültigkeitsdauer und 

6. die ausstellende Behörde. 

Das Lichtbild ist untrennbar mit der Anmeldebescheinigung zu verbinden. 

(2) Die Aliasbescheinigung enthält ein Lichtbild sowie die folgenden Angaben: 

1. den für die Prostitutionstätigkeit gewählten Alias, 

2. das Geburtsdatum der Person, 

3. die Staatsangehörigkeit der Person, 

4. die bei der Anmeldung angegebenen Länder oder Kommunen, 

5. die Gültigkeitsdauer und 

6. die ausstellende Behörde. 

Das Lichtbild ist untrennbar mit der Anmeldebescheinigung zu verbinden. 

(3) In einer Anmeldebescheinigung, die auf Grundlage einer nach § 5 Absatz 3 Satz 
1 getroffenen landesrechtlichen Regelung ergeht, ist der räumliche Gültigkeitsbereich der 
Anmeldebescheinigung anzugeben. 

§ 7 

Informationspflicht der Behörde; Informations- und Beratungsgespräch 

(1) Bei der Anmeldung ist ein Informations- und Beratungsgespräch zu führen.  

(2) Das Informations- und Beratungsgespräch muss mindestens umfassen:  

1. Grundinformationen zur Rechtslage nach diesem Gesetz, nach dem Prostitutionsge-
setz sowie zu weiteren zur Ausübung der Prostitution relevanten Vorschriften, die im 
räumlichen Zuständigkeitsbereich der Behörde für die Prostitutionsausübung gelten, 



 - 11 - 

2. Grundinformationen zur Absicherung im Krankheitsfall und zur sozialen Absicherung 
im Falle einer Beschäftigung, 

3. Informationen zu gesundheitlichen und sozialen Beratungsangeboten einschließlich 
Beratungsangeboten zur Schwangerschaft,  

4. Informationen zur Erreichbarkeit von Hilfe in Notsituationen und 

5. Informationen über die bestehende Steuerpflicht der aufgenommenen Tätigkeit und 
die in diesem Zusammenhang zu erfüllenden umsatz- und ertragsteuerrechtlichen 
Pflichten. 

(3) Die zuständige Behörde stellt der oder dem Prostituierten während des Bera-
tungsgesprächs Informationen zur Ausübung der Prostitution in geeigneter Form zur Ver-
fügung. Die Informationen sollen in einer Sprache verfasst sein, die die oder der Prostitu-
ierte versteht. 

§ 8 

Ausgestaltung des Informations- und Beratungsgesprächs 

(1) Die persönliche Anmeldung und das Informations- und Beratungsgespräch sollen 
in einem vertraulichen Rahmen durchgeführt werden. 

(2) Die zuständige Behörde kann mit Zustimmung der anmeldepflichtigen Person ei-
ne nach Landesrecht anerkannte Fachberatungsstelle für Prostituierte oder eine mit Auf-
gaben der gesundheitlichen Beratung betraute Stelle zu dem Informations- und Bera-
tungsgespräch hinzuziehen. Dritte können mit Zustimmung der Behörde und der anmel-
depflichtigen Person zum Gespräch hinzugezogen werden. Zum Zwecke der Sprachmitt-
lung kann die Behörde Dritte auch ohne Zustimmung der anmeldepflichtigen Person hin-
zuziehen.  

§ 9 

Maßnahmen bei Beratungsbedarf 

(1) Ergeben sich tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass bei einer oder einem Prosti-
tuierten Beratungsbedarf hinsichtlich der gesundheitlichen oder sozialen Situation besteht, 
so soll die zuständige Behörde auf die Angebote entsprechender Beratungsstellen hin-
weisen und nach Möglichkeit einen Kontakt vermitteln. 

(2) Die zuständige Behörde hat unverzüglich die zum Schutz der Person erforderli-
chen Maßnahmen zu veranlassen, wenn sich tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass

1. eine Person unter 21 Jahren durch Dritte zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prosti-
tution gebracht wird oder werden soll oder 

2. eine Person von Dritten durch Ausnutzung einer Zwangslage, ihrer Hilflosigkeit, die 
mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder ihrer persönlichen 
oder wirtschaftlichen Abhängigkeit zur Prostitution gebracht wird oder werden soll o-
der diese Person von Dritten ausgebeutet wird oder werden soll. 
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§ 10 

Gesundheitliche Beratung 

(1) Für Personen, die als Prostituierte oder als Prostituierter tätig sind oder eine sol-
che Tätigkeit aufnehmen wollen, wird eine gesundheitliche Beratung durch eine für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst zuständige Behörde angeboten. Die Länder können be-
stimmen, dass eine andere Behörde für die Durchführung der gesundheitlichen Beratung 
zuständig ist.  

(2) Die gesundheitliche Beratung erfolgt angepasst an die persönliche Lebenssitua-
tion der beratenen Person und soll insbesondere Fragen der Krankheitsverhütung, der 
Empfängnisregelung, der Schwangerschaft und der Risiken des Alkohol- und Drogenge-
brauchs einschließen. Die beratene Person ist auf die Vertraulichkeit der Beratung hinzu-
weisen und erhält Gelegenheit, eine etwaig bestehende Zwangslage oder Notlage zu of-
fenbaren. Dritte können mit Zustimmung der Behörde und der anmeldepflichtigen Person 
zum Gespräch nur zum Zwecke der Sprachmittlung hinzugezogen werden.  

(3) Personen, die eine Tätigkeit als Prostituierte oder als Prostituierter ausüben wol-
len, müssen vor der erstmaligen Anmeldung der Tätigkeit eine gesundheitliche Beratung 
wahrnehmen. Die gesundheitliche Beratung erfolgt bei der am Ort der Anmeldung für die 
Durchführung der gesundheitlichen Beratung nach Absatz 1 zuständigen Behörde. Nach 
der Anmeldung der Tätigkeit haben Prostituierte ab 21 Jahren die gesundheitliche Bera-
tung mindestens alle zwölf Monate wahrzunehmen. Prostituierte unter 21 Jahren haben 
die gesundheitliche Beratung mindestens alle sechs Monate wahrzunehmen. 

(4) Die nach Absatz 1 zuständige Behörde stellt der beratenen Person eine Be-
scheinigung über die durchgeführte gesundheitliche Beratung aus. Auf der Bescheinigung 
müssen angegeben sein: 

1. der Vor- und Nachname der beratenen Person,  

2. das Geburtsdatum der beratenen Person,  

3. die ausstellende Stelle und  

4. das Datum der gesundheitlichen Beratung. 

Die Bescheinigung kann auf Wunsch der beratenen Person auch auf den in einer gültigen 
Aliasbescheinigung nach § 6 Absatz 2 verwendeten Alias ausgestellt werden. 

(5) Die Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung gilt auch als Nachweis, 
soweit nach § 3 Absatz 2 weitere Anmeldungen erforderlich sind. 

(6) Die oder der Prostituierte hat bei der Ausübung der Tätigkeit die Bescheinigung 
über die gesundheitliche Beratung mitzuführen. 

§ 11 

Anordnungen gegenüber Prostituierten 

(1) Liegen der zuständigen Behörde tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass eine 
Person der Prostitution nachgeht, ohne diese Tätigkeit zuvor angemeldet zu haben, so 
fordert die zuständige Behörde die Person auf, ihre Tätigkeit als Prostituierte oder als 
Prostituierter innerhalb einer angemessenen Frist anzumelden und der zuständigen Be-
hörde die Anmeldebescheinigung vorzulegen. 
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(2) Liegen der zuständigen Behörde tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass eine 
Person der Prostitution nachgeht, ohne die Pflicht zur gesundheitlichen Beratung wahrge-
nommen zu haben, so fordert die zuständige Behörde die Person auf, innerhalb einer 
angemessenen Frist die gesundheitliche Beratung wahrzunehmen und der zuständigen 
Behörde die Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung vorzulegen. 

(3) Die zuständige Behörde kann gegenüber Prostituierten jederzeit Anordnungen 
zur Ausübung der Prostitution erteilen, soweit dies erforderlich ist 

1. zum Schutz der Kundinnen und Kunden oder anderer Personen vor Gefahren für Le-
ben, Freiheit, sexuelle Selbstbestimmung oder Gesundheit, 

2. zum Schutz der Jugend oder 

3. zur Abwehr anderer erheblicher Beeinträchtigungen oder Gefahren für sonstige Be-
lange des öffentlichen Interesses, insbesondere zum Schutz von Anwohnerinnen und 
Anwohnern, von Anliegern oder der Allgemeinheit vor Lärmimmissionen, verhaltens-
bedingten oder sonstigen Belästigungen. 

(4) Die zuständige Behörde kann weitere Maßnahmen treffen, wenn 

1. die oder der Prostituierte gegen Anordnungen nach Absatz 3 verstoßen hat und 

2. die Erteilung von weiteren Anordnungen nach Absatz 3 zum Schutz der dort genann-
ten Rechtsgüter nicht ausreichend wäre. 

(5) Vorschriften und Anordnungen, die auf einer nach Artikel 297 des Einführungs-
gesetzes zum Strafgesetzbuch ergangenen Verordnung beruhen, sowie Maßnahmen 
nach dem Infektionsschutzgesetz bleiben unberührt. 

 


